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▶▶ Verkehrsunfall-Mandat
erstattungsfähigkeit vorgerichtlicher Anwaltskosten des  
Geschädigten für inanspruchnahme seiner Kfz-Kaskoversicherung

| Im Rahmen von Verkehrsunfall-Mandaten kommt es immer wieder vor, 
dass der geschädigte Mandant gegenüber seinem Kaskoversicherer Erstat-
tungsansprüche anmeldet. In diesem Zusammenhang hat der BGH jetzt  
u. a. hinsichtlich der Erstattungsfähigkeit anwaltlicher Kosten Stellung  
bezogen. |

Im entschiedenen Fall hat der Kläger seine Kaskoversicherung wegen direk-
ter, erstmaliger außergerichtlicher Anwaltskosten gemäß Nr. 2300 VV RVG in 
Höhe von 492,54 EUR in Anspruch genommen. Begründet hatte er seinen 
Anspruch u. a. damit, dass eine Abrechnung mit dem Haftpflichtversicherer 
nach dem sog. Quotenvorrecht (§ 86 Abs. 1 S. 2 VVG) gegebenenfalls erforder-
lich sei. Insofern sei die Materie komplex gewesen. Die Versicherung lehnte 
dies ab. Der BGH gab ihr Recht (11.7.17, VI ZR 90/17, Abruf-Nr. 195826).

Der BGH begründet dies wie folgt: Der Umstand, dass bei der späteren Regu-
lierung durch den Kaskoversicherer auch ein Quotenvorrecht des Geschädig-
ten zu berücksichtigen sein kann, reiche nicht aus, um aus der maßgeblichen 
Sicht des Geschädigten die Erforderlichkeit der anwaltlichen Vertretung 
schon bei der ersten Kontaktaufnahme mit seinem Kaskoversicherer zu  
begründen.

Die Richter stellen vielmehr auf die konkrete anwaltliche Tätigkeit ab. Diese 
bestand lediglich darin, bereits vorhandene Unterlagen zu übersenden. Es 
wurde weder vorgetragen noch war sonst ersichtlich, dass das Quotenvor-
recht bereits bei der Schadensanmeldung irgendwie hätte bedeutsam wer-
den können, wie z. B. etwa die Verrechnung von durch den gegnerischen 
Haftpflichtversicherer gezahlten Vorschüssen.

PrAXiSHinWeiS | Die Entscheidung zwingt Rechtsanwälte in derartigen Fäl-
len, den Mandanten unbedingt darauf hinzuweisen, dass hinsichtlich entstande-
ner Anwaltsgebühren eine Erstattung durch die eigene Kaskoversicherung aus-
scheiden kann. 

Insofern sollte sich der Mandant zunächst selbst um einen Ausgleich gegenüber 
seiner Versicherung bemühen. Erst wenn diese die geltend gemachten Ansprü-
che ablehnt, dürfte anwaltliche Hilfe mit der Folge einer Kostenerstattung erfor-
derlich sein.

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS

• Quotenvorrecht in der Rechtsschutzversicherung, RVG prof. 08, 65
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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.
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Praxis Ärzteberatung
am 16.03.2018 in Düsseldorf

www.kongress-praxis- 
aerzteberatung.de

Folgende Topthemen erwarten Sie:
• Aktuelle Entwicklungen zum Vertragsarztrecht
 •  Echte und unechte Realteilung: neue Gestaltungs-

spielräume in der Heilberufeberatung durch die 
BFH-Rechtsprechung

•  Praxiserweiterung durch Einbindung neuer Ärzte: 
Stolpersteine im Vertragsarztrecht und beim Honorar 

•  Das MVZ nach dem GKV-VSG: praktische Erfahrungen 
und bewährte Gestaltungen

•  Die Praxis zu Traumpreisen verkaufen – wie geht das?
•  Der Arzt in der Betriebsprüfung: Bei diesen Punkten 

schaut der Prüfer genauer hin!

Termin 16.03.2018
Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 17:00 Uhr

Ort Maritim Hotel Düsseldorf,
Maritim-Platz-1 (Flughafen),
40474 Düsseldorf, Telefon 0211 5209-0

Teilnahmegebühr 545,00 € zzgl. USt.
Bezahlung im Voraus gegen Rechnung.
Bei gleichzeitiger Anmeldung von 
mindestens zwei Teilnehmern ab der 
zweiten Buchung: 10 % Preisvorteil 

Teilnehmerkreis
Steuerberater/Wirtschaftsprüfer 
mit Spezialisierung auf Ärzte

Rechtsanwälte mit Beratungs-
schwerpunkt Arzt- und Medizinrecht

Prof. Dr. Bernd Halbe, 
FA für Medizinrecht 
und Justiziar mehrerer 
Berufsverbände, 
Honorar professor 
der Universität Köln

Alfred P. Röhrig, 
Dipl.-Finw., StB, 
Umstrukturierungen, 
Nachfolgeberatung, 
Bad Honnef

Thomas Ketteler-Eising, 
Dipl.-Bw. (FH) und StB, 
Leiter Kompetenz-Cent-
rum „Fach  service 
Steuer berater/Anwälte“, 
Köln

Bernd Kreutzer,
RA, StB, Umstrukturie-
rungen, Nachfolge-
beratung, Bad Honnef

Dr. Tobias Scholl-
Eickmann,
RA, FA für Medizinrecht, 
Wirtschaftsmediator, 
Lehrbeauftragter der 
Hochschule Osnabrück, 
Dortmund

Dr. Anna Lauber, 
RA, FA für Medizinrecht, 
Vertragsarztrecht, 
Honorarstreitigkeiten, 
Münster 

Dr. Lars Lindenau,
RA, medizin- und 
steuerrechtliche 
Gestaltungsberatung, 
Erlangen 

Gerrit Tigges,
RA, FA für Medizinrecht, 
ärztliches Gesellschafts- 
und Vertragsrecht, 
Gestaltung von Koopera-
tionen, Düsseldorf

Christian Krapohl, 
RA, FA für Medizinrecht, 
FA für Arbeitsrecht, 
Apo theken recht und 
Arbeitsrecht, Düsseldorf

Moritz Bihler, 
Dipl.-Finw., StB, 
Heilberufeberatung, 
Nachfolgeberatung, 
Reutlingen 


